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Bekanntmachung der  
EGG Entwicklungsgesellschaft Gangelt  
 
Die Gesellschafterversammlung der EGG Entwicklungsgesellschaft Gangelt GmbH hat am 19. Juni 2023 
den Jahresabschluss zum 31.12.2022 festgestellt und über den Jahresüberschuss wie folgt beschlossen: 
 
Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnungen vorgetragen. 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen vom 04. bis 06. und vom 09. bis zum 13. Oktober 2023 während 
der allgemeinen Dienstzeiten, montags bis freitags von 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr, dienstags von 14.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr in der Gemeindeverwaltung Gangelt, 
Burgstraße 10, Gangelt, Zimmer 209, zur Einsichtnahme aus. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichtes beauftragte HS-Regio Wirtschaftsprüfung 
GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dr. Heinz-Jürgen Barion, hat am 25. Mai 2023 
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„An die EGG Entwicklungsgesellschaft Gangelt GmbH, Gangelt 
 
Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der EGG Entwicklungsgesellschaft Gangelt GmbH, Gangelt – 

bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der 

Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 

 

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der EGG Entwicklungsgesellschaft Gangelt GmbH, 

Gangelt für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 

sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar  bis zum 31. Dezember 2021 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 

Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht der Lagebericht in Einklang mit dem 

Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
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Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 

Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit  

§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 

Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 

Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 

Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 

und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 

Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 

 

 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 

um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrates als Aufsichtsorgan für den 

Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen 

Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 

verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 

ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 

Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 

falschen Darstellungen ist. 

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben 

sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, 

sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 

nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 

Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht 

und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die 

gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 

notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 

anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 

Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat als Aufsichtsorgan ist verantwortlich für die Überwachung des 

Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts. 

 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 

frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der 

Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 

Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 

erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 

wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder 

Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 

werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und 

Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus 
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 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter 

– falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen 

Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 

die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 

Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher 

als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, 

beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 

interner Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 

internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 

Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 

angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme 

der Gesellschaft abzugeben. 

 

 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 

dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, 

auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 

Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls 

wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 

im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im 

Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 

jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 

Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 

Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft 

ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 

Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
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 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 

Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 

den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen 

die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein 

eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 

liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 

dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 

die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel 

im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

 

 

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES LAGEBERICHTS 

 

Prüfungsurteil 

 

Wir haben den Lagebericht der Entwicklungsgesellschaft Gangelt GmbH für das Geschäftsjahr vom  

1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 

beigefügte Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht 

dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss und stellt die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
 
Grundlage für das Prüfungsurteil 
 

Wir haben unsere Prüfung des Lageberichts unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: „Zur Prüfung 

des Lageberichts“ (IDW PS 350 n.F.) durchgeführt. 
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Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW 

Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis 

(IDW QS 1) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für 

Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben 

wir eingehalten. 

 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen 

sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der für die Überwachung verantwortliche 

Aufsichtsrat der Entwicklungsgesellschaft Gangelt GmbH für den Lagebericht 

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der in allen 

wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften entspricht und insgesamt ein zutreffendes Bild von 

der Lage der Gesellschaft vermittelt, in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in 

Einklang  

 

steht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die 

gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 

notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 

anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise 

für die Aussagen im Rechenschaftsbericht erbringen zu können. 

 

Der Aufsichtsrat der Entwicklungsgesellschaft Gangelt GmbH ist verantwortlich für die Überwachung des 

Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Lageberichts. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts 

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Lagebericht in allen 

wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften entspricht. 

 

Die Ausführungen zur Verantwortung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses gelten 

gleichermaßen für die Prüfung des Lageberichts mit der Ausnahme, dass wir nicht beurteilen, ob der 

Lagebericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass er unter 

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
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Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.  

 

Des Weiteren führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 

Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den 

gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 

sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 

Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben 

wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von 

den zukunftsorientierten Angaben abweichen.“ 

 
 
Gangelt, den 19. Juni 2023 
Der Geschäftsführer 
Ronkartz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Die öffentliche Bekanntmachung wurde auf der Internetseite der Gemeinde Gangelt, www.gangelt.de, am 06.09.2023 vollzogen. 
 



  2023-09-02 

Öffentliche Bekanntmachung 

zur 

 

Mitwirkung der Öffentlichkeit/Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Lärmaktionsplanung 
der Gemeinde Gangelt  

 

Mit der Beteiligung der Öffentlichkeit, aller Bürger und Bürgerinnen sowie der Fachbehörden, 
wird die Möglichkeit gegeben, eigene Vorschläge für den Lärmaktionsplan einzubringen und 
an der Ausarbeitung und Überprüfung des Lärmaktionsplanes effektiv mitzuarbeiten.  

Nach Ende der Beteiligungsfrist (05. Oktober 2023) soll hierzu eine Bürgerversammlung 
stattfinden, sowie zu einem späteren Zeitpunkt der Lärmaktionsplan der Gemeinde Gangelt 
durch Beschluss des Rates verabschiedet werden. Die Termine hierzu werden rechtzeitig 
bekannt gegeben.  

Alles Weitere entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Ausführungen: 

 

1. Rechtliche Grundlagen 
 
Im Rahmen des gegen die Bundesrepublik Deutschland laufenden 
Vertragsverletzungsverfahren 2016/2116 bezogen auf die EU-Umgebungslärmrichtlinie 
2002/49/EG hat die EU-KOM im Sommer 2022 Deutschland auf das Urteil des EuGH gegen 
Portugal (EuGH, Urteil vom 31.03.2022 -Rechtssache C-687/20) hingewiesen und um 
Stellungnahme gebeten. Nach diesem Urteil müssen Lärmaktionspläne generell dort 
aufgestellt werden, wo Lärmkarten erstellt wurden.  
 
Das Bundesumweltministerium (BMUV) hat mit Schreiben vom 23.09.2022 der EU-
Kommission geantwortet und angekündigt, dass Deutschland sein Vorgehen bei der 
Aufstellung von Lärmaktionsplänen in der 4. Runde ändern wird. Demnach sind fast alle 
Kommunen in NRW, mit nur wenigen Ausnahmen verpflichtet bis zum 18.07.2024 
Lärmaktionspläne für die 4. Runde vollständig und pünktlich zu erstellen.  
 
Die EU-Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG verfolgt das Ziel, ein europaweites Konzept zur 
Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm festzulegen, um schädliche Auswirkungen 
und Belästigungen durch Umgebungslärm zu verhindern und ihnen Vorzubeugen. Mit den 
Regelungen in den §§ 47 a bis 47 f Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) hat der 
Bundesgesetzgeber im Jahr 2005 die EU-Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG der 
Europäischen Union vom 25. Juni 2002 (Amtsblatt EG Nr. L 189, S. 12) in deutsches Recht 
umgesetzt. 
 
Die Ersterarbeitung von Lärmkarten erfolgt durch das Land NRW zum 30.06.2007 u. a. für 
Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von über 6 Millionen Kraftfahrzeugen 
im Jahr.  
 
Bis zum 30.06.2012 waren Lärmkarten für alle anderen Hauptverkehrsstraßen (§ 47 b Nr. 3 
BImSchG) zu erarbeiten.  
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Die Lärmkarten sind gemäß § 47 c Abs. 4 BImSchG mindestens alle 5 Jahre nach dem 
Zeitpunkt ihrer Erstellung zu überprüfen und bei Bedarf zu überarbeiten.  
 
Die aktuellen Lärmkarten des Landes NRW können unter folgender Internetadresse: 
https://www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de/ abgerufen werden.  
 
 
 
2. Zuständige Behörden 
 
Zuständige Behörden für die Lärmkartierung und die Aufstellung von Lärmaktionsplänen sind 
nach § 47 e Abs. 1. BImschG die Gemeinde oder die nach Landesrecht zuständigen 
Behörden, soweit nicht in der Vorschrift Abweichendes geregelt ist. 
 
Für das Land Nordrhein-Westfalen hat das Land NRW die Erstellung und Fortschreibung der 
Lärmkartierung (Lärmkarten) übernommen.  
 
Die Gemeinde sind für die Aufstellung der Lärmaktionspläne nach Auffassung des Landes 
NRW gemäß der bundesrechtlichen Regelung in § 47 e Abs. 1 BImschG zuständig.  
 
Für den Bereich der Gemeinde Gangelt ist der Fachbereich 32, Ordnung, Soziales und 
Wahlen, für die Aufstellung des Lärmaktionsplanes zuständig.  
 
 
 
3. Beschreibung der Hauptverkehrsstraßen mit Lärmproblemen im Bereich der 
    Gemeinde Gangelt 
 
Hauptlärmquellen, welche auf das Gebiet der Gemeinde Gangelt einwirken, sind 
 
 
Hauptverkehrsstraßen 
 
Name   Kennung       Kfz/a (O)  Lage 
B56 DE_NW-rd_05370008001   3,000 Mio  DE_NW_DF5_MRoad_map 
L410 DE_NW-rd_05370008002    4,197 Mio  DE_NW_DF5_MRoad_map  
B56 DE_NW-rd_05370008003   3,614 Mio             DE_NW_DF5_MRoad_map 
 
 
 
4. Grenzwerte für Straßenverkehr 
 
 
Die EU-Umgebungslärmrichtlinie selbst beinhaltet keine Immissionsgrenz-, Auslöse- oder 
Richtwerte. Vielmehr sind diese im deutschen Fachrecht verankert. Im Folgenden ist einer 
Übersicht der wesentlichen geltenden nationalen Werte dargestellt.  
 
Hinweis: Die angegebenen Lärmpegel beziehen sich jeweils auf die Beurteilungszeiträum 
Tag/Nacht, wobei der Tagzeitraum als die Zeit von 06:00 – 22:00 Uhr und der Nachtzeitraum 
als die Zeit 22:00 – 06:00 Uhr festgelegt ist. Sie beruhen auf anderen Ermittlungsverfahren 
als die strategischen Lärmkarten zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie und sind 
daher nicht direkt vergleichbar mit den dort als Lden und Lnight dargestellten Werten. Im 
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Einzelfall sind daher zur Prüfung der Immissionsgrenz- und -richtwerte Berechnungen für 
den jeweiligen Immissionsort notwendig.  
 

Geltungsbereich 

Grenzwerte für Neubau oder 
wesentliche Änderung von 
Straßen- und Schienenwegen 
(Lärmvorsorge gem. 
Verkehrslärmschutzverordnung 
v. 12.06.1990) 
 

Tag/Nacht 
[dB(A)] 

Richtwerte für 
straßen- 
Verkehrsrechtliche 
Lärm- 
Schutzmaßnahmen 
(Lärmschutz-
Richtlinie-StV v. 
23.11.2007 
 

Tag/Nacht 
[dB(A)] 

Krankenhäuser,  
Schulen 

57/47 70/60 

Reines (WR) und 
Allgemeines 
Wohngebiet (WA) 

59/49 70/60 

Dorf-/Kern-/Misch- 
gebiet 

64/54 72/62 

Urbanes Gebiet 64/54 - 
Gewerbegebiet 69/59 75/65 

 
 
 
 
 
Für die städtebauliche Planung werden üblicherweise die schalltechnischen 
Orientierungswerte der DIN 18005 Beiblatt I „Schallschutz im Städtebau“ herangezogen. 
 
Geltungsbereich Orientierungswert tags 

[dB(A)] 
Orientierungswert nachts 
[dB(A)] 

reine Wohngebiete, Wochen- 
endhausgebiete, Ferien- 
hausgebiete 

50 40 bzw. 35 

Allgemeine Wohngebiete,  
Kleinsiedlungsgebiete, 
Campingplätze 

55 45 bzw. 40 

Friedhöfe, Kleingarten-
anlagen, Parkanlagen 

55 55 

Besondere Wohngebiete 60 45 bzw. 40 
Dorfgebiete, Mischgebiete 60 50 bzw. 45 
Kerngebiete, 
Gewerbegebiete 

65 55 bzw. 50 

sonstige Sondergebiete, 
soweit sie schutzbedürftig 
sind, je nach Nutzungsart  

  

Übersicht Richtwerte der DIN 18005 
 
 



  2023-09-02 

5. Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten 

 
Demnach sind aktuell die Bewohner der L47 und im Bereich der Ortsdurchfahrt Gangelt, die 
Bewohner der Gemeindeverbindungsstraße und teilweise Gebäude der angrenzenden 
Nebenstraßen zur L47 sowie zur Ortsdurchfahrt Gangelt mit Lärm im Bereich von 
Hauptverkehrsstraßen mit mehr als 3 Mio Kfz/Jahr belastet. 
 
In unmittelbarer Nähe entlang der L410 sind keine Menschen auf dem Gebiet der Gemeinde 
Gangelt von Lärm belastet (fehlende Bebauung).  
 
 
Geschätzte Gesamtzahl der Menschen (N) in der Gemeinde die in Gebäuden wohnen 
mit Schallpegeln an der Fassade von: 
 
 
Lden/dB(A): >55 .. ≤60 >60 .. ≤65 >65 .. ≤70 >70 .. ≤75 >75 
N 152 90 84 153 0 
 
Lnight/dB(A): >50 .. ≤55 >55 .. ≤60 >60 .. ≤65 >65 .. ≤70 >70 
N 91 82 160 4 0 
 
 
 
Gesamtfläche der lärmbelasteten Gebiete in der Gemeinde: 
 
Lden/dB(A) >55 >65 >75 
Größe/km² 5,15 1,13 0,15 
 
 
 
Geschätzte Gesamtzahl der lärmbelasteten Wohnungen, Schulgebäude und 
Krankenhausgebäude (N) in der Gemeinde: 
 
Lden/dB(A) >55 >65 >75 
N Wohnungen 226 112 0 
N Schulgebäude 3 0 0 
N Krankenhausgebäude   4 0 0 

 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zu dem Lärmaktionsplan 
schriftlich, zur Niederschrift, per E-Mail (info@gangelt.de) oder über den Planungs- 
und Beteiligungsserver der Gemeinde Gangelt unter dem Link www.o-sp.de/gangelt 
unter „Aktuelle Beteiligungen“ abgegeben werden. 
 
Gangelt, den 28. August 2023 
Der Bürgermeister  
 

(Willems) 

 Hinweis: Die öffentliche Bekanntmachung wurde auf der Internetseite der Gemeinde Gangelt, www.gangelt.de, am 06.09.2023 vollzogen. 


